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Lorenz Matzat
„Algorithmic Accountability“ 

Automatisierte Entscheidungen sichtbar machen

Im Zeitalter der Digitalisierung werden immer mehr Alltagsprozesse durch 

Algorithmen in Form von Software geregelt. Meist geht um die Entlastung 

von eintöniger Arbeit, aber auch um die Vorwegnahmen und Vorbereitung 

von Entscheidungen. Die Folgen dieser Automatisierung bleiben dabei oft im 

Verborgenen, obwohl sie nicht zuletzt auch die Teilhabe an Gesellschaft be-

rühren. Die journalistische Methode „Algorithmic Accountability“ tritt des-

halb für eine Rechenschaftsplicht ein: So soll nachvollziehbar werden, wel-

che Entscheidungen wie durch Algorithmen getroffen oder geprägt werden.

Sensoren messen den Verkehr und regeln ihn per Ampeln. Computerpro-
gramme entscheiden in Sekundenbruchteilen, ob sie Aktien verkaufen oder 
nicht: Der Alltag unserer Gesellschaft ist durchsetzt von automatischen Sys-
temen, die viele kleine Entscheidungen umsetzen und uns dadurch von 
Arbeit entlasten. Große Aufmerksamkeit erfährt derzeit das Thema „Künst-
liche Intelligenz“ (KI). Der Begriff wurde vor über 60 Jahren geprägt und 
hat seitdem schon einige Hypezyklen durchlaufen. In den 80er-Jahren des 
20. Jahrhundert wurden damit beispielsweise „Expertensysteme“ beschrie-
ben (vgl. Manhart 2018). Manche meinen, dass der jüngste Zyklus, der 
maßgeblich auf Fortschritten von „Machine Learning“ und „Neuronalen 
Netzen“ beruht, bereits sein Potential ausgeschöpft hat und der nächste 
„KI-Winter“ bevorsteht. Außerhalb der Fachwelt wird KI sehr unscharf ver-
wendet; von mancher Seite werden ihr quasi-magische Fähigkeiten zuge-
sprochen. Bis vor kurzem wurde beispielsweise noch davon ausgegangen, 
dass selbstfahrende Autos mittels KI kurz vor dem Durchbruch stünden. 
Mittlerweile ist unklar, wann dies möglich sein wird (vgl. http://rodneyb 
rooks.com/predictions-scorecard-2019-january-01/ [Stand: 14.05.2019]). 
Seit der Ende 2018 veröffentlichten KI-Strategie der Bundesregierung 
(www.ki-strategie-deutschland.de) wird unter dem Begriff KI nun nahezu 
alles gefasst, was mit der „Digitalisierung“ zu tun hat. Inwiefern Maschinen 
tatsächlich „Intelligenz“ an den Tag legen können, die menschlicher Auto-
nomie und Internationalität entsprechen, ist nach wie vor umstritten (vgl. 
Brooks 2019). 
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Aus gesellschaftlicher Sicht ist hinsichtlich der Übertragung von Aufga-
ben, die einst Menschen besorgten, wesentlich, dass damit Vorbereitungen 
und auch Umsetzungen von Entscheidungen an Maschinen delegiert wer-
den. Das können hochgradig komplexe neuronale Netze sein oder auch 
recht simple Softwareanwendungen, die anhand schlichter Regelwerke Da-
ten miteinander verrechnen, diese gewichten und sortieren. Aus meiner 
Sicht ist der Begriff „Systeme Automatisierter Entscheidungsindung“ (au-
tomated decision-making, ADM) geeigneter, um die neuen Entwicklungen 
zu beschreiben (vgl. Spielkamp et al.: 2019). 

Es gibt vier wesentliche Verfahren, wie per Software Entscheidungen ge-
troffen werden: Priorisieren, Klassiizieren, Herstellung von Zusammenhän-
gen sowie Filterung. Nahezu alle Computerprogramme, die derzeit unter 
Schlagworten wie Machine Learning im Bereich der KI vermarktet werden, 
setzen auf eines oder eine Kombination der genannten mathematischen be-
ziehungsweise statistischen Verfahren. Dabei spielen oft große Datenmen-
gen eine Rolle, die es erlauben, Software anhand bestehender Datensätze zu 
„trainieren“, um zukünftige Anforderungen erfüllen zu können.

Algorithmic Accountability – eine Methode zur 
 Auseinandersetzung mit Automatisierung 

Es ist an der Zeit für eine Auseinandersetzung mit ADM, da in den letz-
ten zehn Jahren die Automatisierungsprozesse durch Software immens 
zugenommen haben. Sowohl die Menge der Daten, die automatisierte 
Entscheidungsindungen häuig erst ermöglicht haben, als auch die Anzahl 
der Geräte bzw. Infrastruktur auf denen ADM stattindet, hat exponentiell 
zugenommen. Damit steigt zwangsläuig auch der Einluss dieser Systeme 
in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft. Berührt wird dabei immer 
wieder auch der Bereich von Teilhabe. Wenn Behörden Systeme einsetzen, 
die z.B. Kriminalität vorhersagen (predictive policing), Studienplätze ver-
geben, Sozialhilfebetrug aufdecken oder Kindeswohl monitoren sollen, ist 
das nicht per se abzulehnen. Die Gefahr ist allerdings, dass diese Systeme 
schlecht gemacht sind und es zu Diskriminierung kommt, sprich Personen 
aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe pauschal von der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ferngehalten werden.

In diesem Zusammenhang kommt Algorithmic Accountability ins Spiel. 
Maßgeblich geprägt hat die Methode der US-amerikanische Journalis-
musforscher Nicholas Diakopoulos mit seiner Anfang 2014 erschienenen 
Veröffentlichung „Algorithmic Accountability Reporting: On the Investi-
gation of Black Boxes” (vgl. Diakopoulus 2014). In diesem Bericht wird 
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ein neues Aufgabengebiet für den Journalismus skizziert: Rechenverfahren 
(Algorithmen) wird Rechenschaft (Accountability) abverlangt. Aufgabe des 
Journalisten ist es demnach, die Funktionsweise von Softwaresystemen mit 
gesellschaftlicher Relevanz als Recherchegegenstand zu verstehen, um so 
Transparenz zu schaffen.

Die Methode ist mit dem Datenjournalismus verwandt, der sich ei-
nem oder mehren Datensätzen widmet und diese ins Zentrum der jour-
nalistischen Betrachtung stellt; oft unter Einsatz von (interaktiver) Daten-
visualisierung. Entgegen dem Datenjournalismus widmet sich Algorithmic 
Accountability nicht allein dem Datensatz, sondern den Prozessen der Da-
tenverarbeitung. Diese beginnen schon bei der Beauftragung, Konzeption 
und Entwicklung von Software für einen bestimmten Zweck. Weiter wer-
den Daten, die zum Testen der Anwendung, aber auch im Normalbetrieb 
Einsatz inden, berücksichtigt. Schließlich wird auch der Betrieb und Einsatz 
der datenverarbeitenden Software und deren Auswirkungen untersucht: Es 
geht um das System der Automatisierten Entscheidung. Die weiter unten 
beschriebene journalistische Untersuchung des COMPAS-Algorithmus gilt 
als exemplarisch für diesen Ansatz.

Rechenschaft für Rechenverfahren

Selbstlernende Algorithmen und große Datensätze bilden eine Black Box, 
die Algorithmic Accountability notwendig macht. Problematisch ist nicht 
etwa, dass Aufgaben an Maschinen abgetreten werden; dies kann in vielen 
Bereichen Erleichterungen für alle Beteiligten bringen: Kosten können ge-
spart, fairere Ergebnisse geliefert und menschliche Stimmungen sowie Vor-
urteile aus Auswahlprozessen herausgehalten werden. Problematisch sind 
allerdings die Aufgaben oder Regeln, die durch Algorithmen abgearbeitet 
werden sollen. So können etwa Wertungen, Vorurteile oder moralische 
Einstellungen gezielt oder unterschwellig in Software für selbstlernende Al-
gorithmen einließen. Ein Beispiel wäre der Komplex „Dieselgate“, bei dem 
Entscheider*innen und Ingenieur*innen Testverfahren zur Messung von 
Motorabgasen täuschten. Gäbe es verplichtende Verfahren für Algorith-
mic Accountability, wäre solch ein Betrugsversuch nicht so einfach möglich 
gewesen. Kritiker*innen fordern deshalb zum Beispiel ein Audit-System, 
bei dem Softwarecodes und Trainingsdaten überprüft werden sollten, man-
che wünschen sich gar einen „Algorithmen-TÜV“ (z.B. Wahlprogramm SPD, 
Bundestagswahl 2017; vgl. Klingel/Lischka 2017).

Noch komplizierter sind Prozesse, bei denen Algorithmen automatisch 
an die Stelle von menschlichen Entscheidungen treten oder diese we-
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sentlich beeinlussen. Zu diesem Bereich des Automated Decision Making 
(ADM) gehören auch Predictive-Analytics-Verfahren, die menschliches Ver-
halten voraussagen sollen. Ein Beispiel dafür ist die Software Correctional 
Offender Management Proiling for Alternative Sanctions (COMPAS), die 
in vielen Bundesstaaten der USA eingesetzt wird. Sie liefert unter anderem 
Richtern Einschätzungen darüber, inwiefern eine zu verurteilende Person 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft ein Gewaltverbrechen begehen 
könnte. Das US-amerikanische Recherchebüro Pro Publica hat die Software 
im vergangenen Jahr untersucht und gezeigt, wie Algorithmen juristische 
Entscheidungen ungerechter machen können (vgl. Angwin et al. 2016). So 
erlangte Pro Publica über eine Informationsfreiheitsanfrage die Risikoein-
schätzungen zu mehr als 18.000 Personen, die 2013 und 2014 in einem 
Landkreis von Florida durch COMPAS bewertet wurden. Aber nur etwa 
20 Prozent derjenigen, von denen COMPAS vorhersagte, dass sie in Zu-
kunft ein Gewaltverbrechen ausüben würden, begingen es bislang tatsäch-
lich. Auch wenn alle möglichen Kriminalitätsarten und Verstöße – inklusive 
Fahren ohne Führerschein – hinzugenommen wurden, lagen nur für etwa 
60 Prozent Vergehen vor. Außerdem prognostizierte die Software für US-
Amerikaner*innen schwarzer Hautfarbe fälschlicherweise fast doppelt so 
oft wie für Weiße, dass sie rückfällig werden würden (vgl. ebd.).

Das COMPAS-Beispiel zeigt die umstrittenen möglichen Konsequen-
zen von Entscheidungsprozessen, die auf ADM-Verfahren basieren. Die 
Software-Entwickler von COMPAS behaupteten zwar, die Analyse von Pro 
Publica sei falsch. Ihre Berechnungsmethoden wollte die Firma Northpoin-
te allerdings nicht offenlegen. Schon diese mangelnde Transparenz nährt 
Zweifel am Einsatz entsprechender Software bei Justizverfahren, die über 
menschliche Schicksale entscheiden können. So lässt sich auch nicht klären, 
wie es zur rassistischen Diskriminierung durch algorithmische Verhaltens-
voraussagen für Menschen verschiedener Hauptfarbe kam. 

Das Machine-Bias-Beispiel macht deutlich, warum Datensätze und Al-
gorithmen, auf denen ADM-Systeme basieren, offengelegt beziehungswei-
se zugänglich gemacht werden müssen.

Wie werden die Entscheidungen sichtbar?

In Deutschland ist der Einsatz von „Predictive“ Software bei Strafverfahren 
noch nicht erlaubt. Die Frage ist allerdings, in welchen anderen staatlichen 
Verwaltungen und Bereichen Software-Entscheidungen vorbereitet werden, 
die die persönliche Freiheit Einzelner berühren könnten. Zählt die Software, 
die Hartz IV-Bescheide ausrechnet, schon dazu? Was ist mit Kreditwürdig-
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keitsverfahren (Schufa etc.)? Im Frühjahr 2019 haben wir von AlgorithmWatch 
versucht, eine Bestandsaufnahme davon in einem „Atlas der Automatisie-
rung“ vorzunehmen. Behandelt werden hier Themengebiete wie Gesundheit, 
Arbeit, Sicherheit und Überwachung sowie Verkehr (vgl. Matzat et al.: 2019).

Ein sinnvoller Schritt ist sicherlich die bereits geforderte Kennzeich-
nungsplicht für ADM-Prozesse. Die seit Mai 2018 gültige EU-Datenschutz-
grundverordnung enthält dahingehende Regelungen, die allerdings als nicht 
weitgehend genug kritisiert werden: Etwa seien die Ausnahmen des Ver-
bots kompletter Automatisierung recht weit und die Formulierungen zum 
Anspruch auf Auskunft über den Einsatz von ADM unzureichend. Denn das 
Wissen darüber, ob ein*e Bürger*in einer automatisierten Entscheidung 
ausgesetzt war, garantiert nicht, dass die Entscheidung rechtsstaatlichen 
Verfahren genügt oder diskriminierungsfrei ist. Auch eine Offenlegung von 
Softwarecodes reicht nicht aus. Damit wäre vielleicht einer Transparenz ge-
nüge getan, allerdings können Softwaresysteme so komplex sein, dass ohne 
beispielsweise die Trainingsdatensätze (siehe COMPAS) nicht nachvollzo-
gen werden kann, wie sie funktionieren. Insofern sollte die Forderung bei 
ADM nicht Transparenz, sondern Nachvollziehbarkeit lauten. Das bedeu-
tet, die Funktionsweise eines Algorithmus muss dokumentiert sein.

Der Vorschlag, dass den Betroffenen bei automatisierten Entscheidun-
gen deren Gründe erläutert werden, weist in die richtige Richtung. Das 
ist allerdings nicht immer praktikabel: Wenn beispielsweise ein autono-
mes Fahrzeug „entscheiden“ würde, jemanden zu überfahren, um jemand 
anderen zu schützen, nutzt eine Erklärung wenig. So wundert es nicht, 
dass diese Art von ethischen Fragen zu den Konsequenzen des automati-
sierten Fahrens in jüngster Zeit eine breitere Öffentlichkeit fand. Sie zeigt 
eindrücklich, dass es beim Thema ADM nicht nur um abstrakte Vorgänge 
geht, die sich auf einem Bildschirm in sozialen Online-Netzwerken oder in 
einem Amtsbrief niederschlagen. Vielmehr haben durch Algorithmen auto-
matisierte Verfahren – auch hinsichtlich der zunehmenden Automatisierung 
von Arbeit – unmittelbare Konsequenzen in der physischen Welt. So setzt 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beispielsweise eine 
Software ein, um darüber automatisch in Sprachaufnahmen von einer/ei-
nem Asylsuchenden anhand des Dialektes zu erkennen, ob sie oder er aus 
der von ihr/ihm angegeben Region stammt. Die Software hat laut BAMF 
einen Fehlerquotient von 20 Prozent („false positive“); sie wird trotzdem 
weiterhin eingesetzt. Das heißt in rund 20 von 100 Fällen ließt eine falsche 
automatisierte Einschätzung in die von einem Menschen getroffene Ent-
scheidung über einen Aufenthaltstitel ein (vgl. Biselli 2018).
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Bis die Politik für ADM-Prozesse eine geeignete Regulierung und mög-
licherweise entsprechende Aufsichtsinstitutionen geschaffen hat, bleiben 
Gesellschaft und Individuum im digitalen Zeitalter auf Algorithmic Ac-
countability angewiesen. Die Wirkungen und Nebenwirkungen von Al-
gorithmen müssen sichtbar und öffentlich diskutiert werden. Algorithmic 
Accountability kann dabei für die nötige Transparenz, Nachvollziehbarkeit 
und Rechenschaftsplicht sorgen. Denn problematisch ist nicht, dass Auf-
gaben an digitale Maschinen abgetreten werden. Das kann in vielen Berei-
chen Erleichterungen schaffen, Probleme lassen sich teils besser lösen und 
Kosten können eingespart werden. Auch sind manchmal, wenn menschli-
che Stimmungen und Vorurteile aus den Prozessen herausgehalten werden, 
fairere Ergebnisse möglich, so beispielsweise in Bewerbungsprozessen, wo 
sich hierüber Effekte von offensichtlicher und unterschwelliger Diskriminie-
rung lindern lassen (vgl. Kramer 2018).

Insofern wäre es an der Medienpädagogik, die journalistische Methode 
Algorithmic Accountabiliy für die eigene Arbeit zu übersetzen. An erster Stel-
le stünde sicher die Bewusstseinsmachung: Wo begegnen uns in unserem 
Alltag Algorithmen und automatisierte Entscheidungen? An welcher Stelle 
bin ich ihnen bereits unterworfen oder von ihnen beeinlusst? Ein weiterer 
zu relektierender Aspekte könnte die Funktionsweise von Algorithmen sein: 
Wie funktioniert das Filtern und Sortieren konkret? Hier bietet es sich an, 
das Abstrakte erfahrbar zu machen: Etwa ließen sich diese Prozesse haptisch 
durch Modellbauten mit Lego nachvollziehen oder über Gruppenspiele be-
arbeiten, in denen Individuen eine vorher gemeinsam festgelegte Entschei-
dungskette anhand bestimmter Merkmale durchlaufen müssen. Letztendlich 
geht es um Ansätze, die den/die Einzeln*e dazu befähigen, in der Gesell-
schaft und im Digitalen zu erkennen, welchen Kräften sie oder er ausgesetzt 
ist und welche Rechte und Handlungsoptionen sie oder er hat.
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